
Was wird gefördert?
Mittagessensbeiträge für Kinder in Kinderkrippe, Kinder-
garten, Volksschule, Mittelschule und Allgemeiner Sonder-
schule

Wer wird gefördert?
Burgenländische Familien mit Kindern in oben angeführten 
Kinderbildungs- bzw. -betreuungseinrichtungen

Die Einkommensgrenzen wurden zugunsten der burgen-
ländischen Familien stark erhöht, um Familien aufgrund 
der Teuerung gezielt zu unterstützen.

Antragstellung:
Online (mit Handysignatur) oder Post

Wichtige Änderung: Beantragung im Vorhinein notwendig!

Die Förderungsgewährung ist erst ab dem Zeitpunkt der 
Antragstellung möglich. Rückwirkend ist keine Förder-
abwicklung durchführbar. Mit dem Förderantrag wird nur 
der verminderte Betrag in Rechnung gestellt.

Weitere Infos zu Einkommensgrenzen, Antragstellung 
und Abwicklung finden Sie unter 

www.burgenland.at/skf

GRATISKINDERGARTEN

Öffentliche Kindergärten und Kinderkrippen 
sowie jene Rechtsträger, die für Gemeinden bzw. 

Gemeindeverbände den Versorgungsauftrag erfüllen, 
sind seit November 2019 für Eltern kostenlos. Eine 

Antragstellung ist nicht erforderlich.
Zur Umsetzung der Maßnahmen für die Kinderbildung 

und -betreuung im Burgenland nimmt das Land 
rund 38 Millionen Euro pro Jahr in die Hand.

KOSTENLOSER ENGLISCHUNTERRICHT 
AN VOLKSSCHULEN

... 
für alle Volksschüler*innen auf freiwilliger Basis als 

unverbindliche Übung

BLOCKFLÖTEN FÜR VOLKSSCHÜLER*INNEN
DER ZWEITEN SCHULSTUFE

...
fördern den Einstieg in die Musik mit einer kostenlosen 

Blockflöte und dem Einsatz des Instruments im 
regulären Musikunterricht aller burgenländischen 

Volksschüler*innen der zweiten Schulstufe

KOSTENLOSE NACHHILFE FÜR 
PFLICHTSCHÜLER*INNEN

...
in Volks-, Mittel- und Polytechnischen Schulen 

in den Fächern
Deutsch, Mathematik, Englisch oder in den 

Minderheitensprachen
Die Eltern werden automatisch durch die Schule im Laufe 

des 1. Semesters informiert.

AB SOFORT!

MEHR GELD 
für 

FAMILIEN

MITTAGESSENSFÖRDERUNG

SCAN ME

Neu
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DAS BURGENLAND ALS VORREITER!



Was wird gefördert?
Finanzielle Mehraufwendungen zu Schulbeginn

Wer wird gefördert?
Burgenländische Familien mit Kindern, die erstmals die 
erste Klasse Volksschule oder Allgemeine Sonderschule 
besuchen.

Förderhöhe: 120 Euro unabhängig von der Höhe des 
Familieneinkommens

Antragstellung: Online (auch ohne Handysignatur!)

Weitere Infos unter 
www.burgenland.at/skf

SCHULSTARTGELDSCHULSTARTGELD

Was wird gefördert?
Mehrtägige schulische Sport- und Projekttage für 
Schüler*innen

Wer wird gefördert?
Burgenländische Familien mit Kindern, die eine öffentli-
che allgemeinbildende Pflichtschule besuchen.
Die Einkommensgrenzen wurden zugunsten der burgen-
ländischen Familien stark erhöht, um Familien aufgrund 
der Teuerung besonders zu unterstützen.

Antragstellung: Online (mit Handysignatur) oder Post

Wichtige Änderung: Beantragung im Vorhinein, 
ab Kenntnis der Kosten!

Weitere Infos zu Einkommensgrenzen, Antragstellung 
und Abwicklung finden Sie unter

www.burgenland.at/skf

SPORT- und PROJEKTTAGE

Viele weitere familienrelevante
Förderungen des Landes Burgenland

Liebe Burgenländerinnen und Burgenländer!

In Zeiten steigender Preise ist es uns eine Herzensangele-
genheit, jene Menschen treffsicher zu unterstützen, die es 
am nötigsten brauchen. Mit Maßnahmen vom Sozial- und 
Klimafonds mit dem Burgenländischen Wärmepreisdeckel 
bis hin zum Burgenländischen Mietpreisdeckel im gemein-
nützigen Wohnbau federt das Land Burgenland Mehrkosten 
zielgerichtet ab.

Die aktuelle Teuerungskrise stellt vor allem viele Familien vor 
große Herausforderungen. Daher setzen wir verstärkt Ini-
tiativen im Familien- und Bildungsbereich um. So haben wir 
die Mittagessensförderung neu gestaltet, indem die Ein-
kommensgrenzen stark erhöht und der Unkostenbeitrag für 
die Familien vermindert wurden. Auch das Schulstartgeld in 
Höhe von 120 Euro für Erstklässlerinnen und Erstklässler oder 
die kostenlose Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler der 
Landesschulen versprechen Entlastung für Familien mit Kin-
dern. 

Als eine der weitreichendsten Unterstützungsmaßnahmen für 
Familien wird das Erfolgsmodell des Gratiskindergartens fort-
gesetzt. Hier nimmt das Land Burgenland rund 38 Millionen 
Euro pro Jahr in die Hand und erleichtert damit vielen Familien 
zusätzlich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Die Unterstützung der Familien im Land hat für uns einen ho-
hen Stellenwert. Mit diesem Folder wollen wir Ihnen einen 
Überblick über die wichtigsten Fördermaßnahmen in diesem 
Bereich bieten.

LANDESHAUPTMANN
MAG. HANS PETER DOSKOZIL

LANDESRÄTIN
MAG.A (FH) DANIELA WINKLER

•  Alleinerziehendenförderung
•  Kinderbonus
•  bei Mehrlingsgeburten
•  Familienauto
•  Tageselternförderung
•  Kinderbetreuungsförderung
•  Windelgutschein
•  Dokumentenmappe


